
 

 
 

AN/BV0047/2021/04 1 

 
Änderungsantrag  AN/BV0047/2021/04 
     
Für die öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis Datum 

Stadtverordnetenversammlung  15.06.2021 

 
 
Einreicher:  Fraktion B90/Die Grünen 

 
 
Betreff: Änderungsantrag zur BV0047/2021 - KSP 15 Hafenstraße 
 
Änderungsantrag:  
 
Die Anlage 1 zur BV 0047/2021 wird wie folgt geändert: 

1. Auf Seite 43 wird die Spielplatzbeschreibung von KSP 15 Hafenstraße im ersten und im 

letzten Spiegelstrich wie folgt geändert: 

 

Erster Spiegelstrich: 

 Der Spielplatz Hafenstraße stellt kein Spielplatz im eigentlichen Sinne dar, sondern 

lediglich ein zusätzliches Angebot zur Erholung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen 

Grünfläche. Ein weiterer Ausbau würde den Zielen des Bebauungsplanes widersprechen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es zu Widersprüchen mit den Zielen des 

Bebauungsplanes kommen kann und eine Änderung notwendig werden könnte 

Letzter Spiegelstrich: 
 

 Bei einem weiteren Ausbau sollte Aufgrund seiner Lage in der naturnahen Grünfläche und 

der die problematische Erreichbarkeit (Querung der Hauptstraße) berücksichtigt werden.  

kann und sollte ein weiterer Ausbau nicht angestrebt werden bzw. ist nicht möglich. 

2. Auf Seite 69 wird im Kapitel 8.3 Spielbezirk III Hennigsdorf Innenstadt 

Unterkapitel „Größe und Qualität der Spielplätze“ wird der zweite Absatz wie folgt geändert: 

 

„Bei insgesamt guter Qualität der öffentlichen Spielplätze bestehen allerdings Defizite 

bezüglich der Größe, der Vielfalt an Spielgeräten sowie der inklusiven Angebote. Für die 

Spielplätze KSP 10 und 15 gilt jedoch, dass sie nicht als Spielplätze im klassischen Sinne zu 

werten sind, sondern nur ein ergänzendes Angebot zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität 

im öffentlichen Raum darstellen. Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit bzw. aus 

Gründen des Naturschutzes bestehen keine Erweiterungsmöglichkeiten, 

Erweiterungsmöglichkeiten sind unter Berücksichtigung der geringen Flächenverfügbarkeit 

bzw. des Naturschutzes zu betrachten; die Grünanlage am KSP 15 bietet jedoch große 

Flächen für „freies Spielen“.“ 
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Begründung:  
 
Ein weiterer Ausbau des KSP 15 Hafenstraße sollte nicht pauschal ausgeschlossen werden. Es 
können Hinweise aufgeführt werden, die diesen einschränken. Eine ggf. künftig notwendige 
Anpassung des Bebauungsplans soll in Kauf genommen werden. In mehreren Vorschlägen des 
Bürgerhaushaltes 2021 werden Wünsche zu weiterem Ausbau aufgeführt. Eine Abstimmung über 
diese Wünsche soll durch den Spielplatzbedarfsplan nicht ausgeschlossen werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen             ja   nein 
 
 
 
 
Hennigsdorf, 11.06.2021 
 
 
 
 

gez. P. Röthke-Habeck 
Vorsitzende 

der Fraktion B90/Die Grünen 
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